
Ohne Aussprache fasste der Rat nachfolgenden Beschluss: 
 

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt für das Gebiet der Gemarkung Niederpleis 
für den unbebauten Bereich, nördlich des rechtskräftigen Bebauungsplanes „An der 
Langstraße“, auf der Fläche des Entsorgungs- und Verwertungsparks der RSAG, Flur 8, 
Flurstück 9 teilweise und Flur 4, Flurstück 37 und 42 jeweils teilweise, die Erweiterung 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 629. Der Erweiterungsbereich trägt die 
Bezeichnung Nr. 629/1, „An der Langstraße“. 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs sind dem Geltungsbereichsplan vom Mai 
2018 zu entnehmen. 
 


